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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 2 - Zentrale Dienste und Finanzen 

2.1/10-570/3 Bi 

 

31.08.2020 2020-094 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales 
  

16.09.2020                   

Verwaltungsausschuss 
  

23.09.2020                   

Gemeinderat 
  

30.09.2020                   

 
 
Betreff: 

Annahme von Spenden - Spende von 40 Computern 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Die Gemeinde Friedeburg darf nach § 111 Abs. 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben beteiligen. Über 
Zuwendungen und Spenden, die den Wert von 2.000,- € übersteigen, entscheidet der 
Gemeinderat. 
 
Die IVG Stiftung, Bonn, spendet der Gemeinde Friedeburg 40 Computer. Bei den Geräten 
handelt es sich um 20 Laptops einschließlich Dockingstation sowie um 20 Desktop-Geräte. Die 
Geräte sind gebraucht und haben einen Gesamtwert von brutto 5.521,60 €. Die Abwicklung der 
Spende erfolgt über eine Fachfirma, von der die Geräte auch geprüft und aufbereitet wurden. 
Die Spende ist zweckgebunden zur Lernförderung in den gemeindlichen Grundschulen.  
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen:  
 

Die Annahme einer Spende der IVG Stiftung, Bonn, über 40 Computer mit einem 
Gesamtwert in Höhe von 5.521,60 Euro gemäß Drucksache-Nr. 2020-094 wird 
genehmigt. 

 
In Vertretung 
 
 
 
Arians 
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